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(54) Verpackung, insbesondere Faltschachtel aus Karton

(57) Die Verpackung (1) verfügt über einen Ein-
steckdeckel (4) mit wenigstens einer Einsteckzunge, die
zum Verschliessen der Verpakkung in eine Aufnahme-
öffnung (5) einsteckbar ist. Zur Kindersicherung der Ver-
packung verfügt die Einsteckzunge über ein Sperrmittel,

vorzugsweise in der Form eines Sperrstreifens (7) der
bei geschlossenem Deckel hinter einer Sperrleiste (10)
einrastet. Zum Öffnen des Einsteckdeckels muss ge-
zielt Kraft auf den Sperrstreifen ausgeübt werden, wozu
eine Entriegelungsöffnung (14) vorgesehen ist.



2

EP 1 323 635 A1



EP 1 323 635 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verpackung, insbe-
sondere eine Faltschachtel aus Karton gemäss dem
Oberbegriff von Anspruch 1.
[0002] Verpackungen dieser Art werden für unter-
schiedliche Zwecke eingesetzt, unter anderem auch in
der pharmazeutischen Industrie für die Verpackung von
Medikamenten. Sie lassen sich einfach herstellen, auf
automatischen Verpackungslinien füllen und verschlies-
sen und sie sind zudem benutzerfreundlich. Bis zum
endgültigen Verbrauchen des Packungsinhalts lässt
sich die Verpakkung mit dem Einsteckdeckel immer wie-
der verschliessen.
[0003] Es ist bereits bekannt, gattungsmässig ver-
gleichbare Verpackungen mit einer Garantiefunktion zu
versehen, welche das erstmalige Öffnen anzeigt. Dabei
handelt es sich beispielsweise um aufreissbare Perfo-
rationen, Sicherheitsbanderolen oder Sicherheitssie-
gel. Einmal geöffnet ist der Verpackungsinhalt jedoch
für Kinder leicht zugänglich, weil sich der Einsteckdek-
kel mühelos öffnen lässt. Eine derart leichte Zugänglich-
keit ist ersichtlicherweise insbesondere bei pharmazeu-
tischen Produkten, aber auch bei anderen Waren wie z.
B. Insektizide, Pflanzendünger, usw. wegen ihrer toxi-
schen Wirkung unerwünscht. Es sind zwar bereits kin-
dersichere Verpackungen bekannt, bei denen ein
Schieber mit dem Verpackungsgut aus einer Aussen-
umhüllung herausgezogen werden kann. Dies ist nur
nach einer entsprechenden Manipulation an der Aus-
senumhüllung möglich. Ein Beispiel für eine derartige
Verpackung ist in der US-A 6 047 829 beschrieben.
[0004] Es ist daher eine Aufgabe der Erfindung eine
Verpackung der eingangs genannten Art zu schaffen,
die ohne Beeinträchtigung der übrigen Funktionen
ebenfalls kindersicher ist, d.h. die sich nur durch Kennt-
nis bestimmter Manipulationen öffnen lässt. Der Begriff
der Kindersicherheit wird durch einschlägige Richtlinien
definiert, die dem Fachmann bekannt sind. Danach darf
sich die Verpackung innerhalb einer zufällig ausgewähl-
ten Gruppe von Kindern einer bestimmten Altersklasse
innerhalb einer bestimmten Zeit nicht öffnen lassen.
[0005] Die gestellte Aufgabe wird durch eine Verpak-
kung gelöst, welche die Merkmale im Anspruch 1 auf-
weist. Die Anordnung des Sperrmittels an der Einsteck-
zunge gewährleistet auf einfachste Weise, dass eine
richtig verschlossene Verpackung gesichert ist, und
dass für die Sicherung keine zusätzlichen Manipulatio-
nen erforderlich sind. Die Verrastung ist nur durch eine
gezielte Krafteinwirkung am Sperrmittel lösbar, wobei
diese Funktion für Kinder nicht ersichtlich ist. Trotzdem
ist die Verpackung auch für ältere Menschen benutzer-
freundlich und das Öffnen erfordert keine komplizierten
Manipulationen. Die Krafteinwirkung am Sperrmittel
und das Öffnen des Einsteckdeckels erfolgt vorzugs-
weise simultan, um einen hohen Sicherheitsgrad zu er-
reichen. Die Notwendigkeit einer simultanen Ausfüh-
rung von zwei Bewegungen ist für Kinder nicht erkenn-

bar. In bestimmten Fällen wäre es aber denkbar, dass
das Sperrmittel nach der Krafteinwirkung in einer gelö-
sten Position verbleibt und dass der Deckel später ge-
öffnet wird. Erst nach dem Wiederverschliessen rastet
das Sperrmittel wieder ein.
[0006] Besonders vorteilhaft ist das Sperrmittel ein an
der Einsteckzunge angeordneter Sperrstreifen, der mit
der Einsteckzunge im Querschnitt ein V-förmiges Fe-
derelement bildet, dessen Spitze gegen den Boden ge-
richtet ist und dessen federndes freies Ende hinter einer
Sperrleiste einrastbar ist. Mit einem derartigen Sperr-
streifen können relativ grosse Kräfte aufgenommen
werden, wobei die Verriegelung schon durch geringen
Druck lösbar ist. Der Sperrstreifen bildet dabei eine Art
federnde Sperrklinke, die dem Schliessen des Deckels
keinen grossen Widerstand entgegensetzt.
[0007] Die Aufnahmeöffnung für die Einsteckzunge
kann in einem Zusatzwandabschnitt angeordnet sein,
der mit einem Stirnseitenwandabschnitt verbunden ist
und der bei geschlossener Verpackung parallel zum Bo-
den verläuft, wobei die Sperrleiste durch einen Randbe-
reich der Aufnahmeöffnung im Zusatzwandabschnitt
gebildet wird. Es wäre allerdings auch denkbar, dass die
Aufnahmeöffnung ausschliesslich an einem Stirnseiten-
wandabschnitt oder gar am Boden der Verpackung an-
geordnet ist.
[0008] Der Sperrstreifen kann dem Stirnseitenwand-
abschnitt zugewandt sein, wobei im Stirnseitenwandab-
schnitt eine Entriegelungsöffnung angeordnet ist, durch
welche zum Lösen der Verrastung eine Kraft auf den
Sperrstreifen ausübbar ist. Alternativ kann der Sperr-
streifen aber auch vom Stirnseitenwandabschnitt abge-
wandt sein, wobei im Einsteckdeckel eine Entriege-
lungsöffnung angeordnet ist, durch welche zum Lösen
der Verrastung eine Kraft auf den Sperrstreifen ausüb-
bar ist. Die Entriegelungsöffnung ermöglicht grundsätz-
lich den Zugriff auf den Sperrstreifen, wobei dies allein
für ein Öffnen des Deckels noch nicht unbedingt genügt.
Zusätzlich muss bekannt sein, auf welche Weise eine
Krafteinwirkung auf den Sperrstreifen erforderlich ist,
um die Sperre zu lösen.
[0009] Der maximale Öffnungswinkel des Sperrstrei-
fens in der Sperrstellung kann durch einen Stützwand-
abschnitt begrenzt sein, der am Zusatzwandabschnitt
angeordnet ist und der etwa parallel zum Stirnseiten-
wandabschnitt verlaufend neben der Sperrleiste ange-
ordnet ist. Mit dem Zusatzwandabschnitt ist gewährlei-
stet, dass der Sperrstreifen immer in der korrekten Sper-
rposition gehalten ist. Die Stabilität der Verpackung wird
ausserdem durch den Zusatzwandabschnitt erhöht.
[0010] Vor dem erstmaligen Öffnen der Verpackung
können die Entriegelungsöffnungen zur Gewährlei-
stung einer Garantiefunktion mit einem ausbrechbaren
Garantieabschnitt verschlossen sein. Ein Zugriff zum
Sperrstreifen und damit ein Öffnen der Verpackung ist
somit ohne Entfernung des Garantieabschnitts über-
haupt nicht möglich, wodurch auf einfachste Weise
auch eine erstmalige Öffnung angezeigt wird.
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[0011] Weiter Vorteile können erreicht werden, wenn
der oben erwähnte Zusatzwandabschnitt als ausklapp-
barer Trägerabschnitt ausgebildet ist, an dem ein Ver-
packungsgut unverlierbar gehalten ist. So kann der Trä-
gerabschnitt beispielsweise eine Blisterfolie mit einge-
schweisstem Verpackungsgut tragen, wobei er Öffnun-
gen aufweist, durch welche das Verpackungsgut aus
der Blisterfolie drückbar ist. Der genannte Trägerab-
schnitt kann doppellagig ausgebildet sein, wobei die Bli-
sterfolie zwischen den beiden Lagen gehalten ist. An-
stelle einer Blisterfolie könnte der Trägerabschnitt aber
auch mit anderem Verpackungsgut bestückt sein, wie
z.B. abreissbare Einzelbehältnisse oder dergleichen.
[0012] Besonders vorteilhaft ist die Verpackung aus
einem einzigen Zuschnitt gefertigt, der durch Falz- und
Klebeoperationen zu einer stabilen Schachtel aufricht-
bar ist.
[0013] Es ist ausserdem vorteilhaft, wenn die Verpak-
kung etwa quaderförmig ausgebildet ist und wenn sie
zwei im rechten Winkel zum Rückseitenwandabschnitt
verlaufende Hohlseitenwände mit je einer Aussenwand
und einer Innenwand aufweist, welche paralellogramm-
artig aus der Ebene des Bodens aufrichtbar sind. Die
Hohlseitenwände ergeben eine besonders vorteilhafte
Stabilität, wobei die Verpackung besonders gegen
Druck resistent ist. Trotzdem kann der vorgefertigte Zu-
schnitt im flachen Zustand angeliefert werden, wobei
dieser Zuschnitt auf der Verpackungslinie leicht hand-
habbar ist.
[0014] Schliesslich kann die Seitenwand der Verpak-
kung vier ausklappbare Seitenwandabschnitte aufwei-
sen, die an den aneinander stossenden Enden über je
einen Gelenkfalz verbunden sind. Dadurch kann jeder
Seitenwandabschnitt je für sich allein in die Ebene des
Bodens ausgeklappt werden, was je nach Verpak-
kungstyp Vorteile beim Füllen der Verpackung ergibt.
Andererseits ist auch an den Ecken der Verpackung ei-
ne staubdichte und zugriffssichere Verbindung gewähr-
leistet. Selbstverständlich könnte die Seitenwand der
Verpackung bzw. der Grundriss des Bodens auch poly-
gonal oder gekrümmt ausgebildet sein. Lediglich im Be-
reich der Einsteckzunge sollte über eine bestimmte
Strecke ein gerader Seitenwandabschnitt angeordnet
sein, um eine sichere Verriegelung zu gewährleisten.
Die Verpackung kann aus Karton oder aus einem Lami-
nat gefertigt sein.
[0015] Zwei Ausführungsbeispiele der Erfindung sind
in den Zeichnungen dargestellt und werden nachste-
hend genauer beschrieben. Es zeigen:

Figur 1 ein Zuschnitt für eine Verpackung mit den
Merkmalen der Erfindung,

Figur 2 eine Verpackung aus dem Zuschnitt gemäss
Figur 1 in teilweise aufgerichtetem Zustand,

Figur 3 die Verpackung gemäss Figur 2 kurz vor dem
Schliessen des Einsteckdeckels,

Figur 4 ein stark vergrösserter Querschnitt durch die
Einsteckzunge an der Verpackung gemäss
Figur 3,

Figur 5 ein Zuschnitt für ein alternatives Ausfüh-
rungsbeispiel einer Verpackung,

Figur 6 eine Verpackung aus dem Zuschnitt gemäss
Figur 5 in teilweise aufgerichtetem Zustand,

Figur 7 die Verpackung gemäss Figur 6 kurz vor dem
Schliessen des Einsteckdeckels, und

Figur 8 ein stark vergrösserter Querschnitt der Ein-
steckzunge an der Verpackung gemäss Fi-
gur 7.

[0016] Figur 1 zeigt einen Zuschnitt 28 beispielsweise
aus Karton, der mit einem entsprechenden Werkzeug
ausgestanzt wurde. Benachbarte Abschnitt, welche
später nicht in der gleichen Ebene liegen, sind durch
Falzlinien 29 voneinander getrennt. An einen rechtekki-
gen Boden 2 schliesst sich auf einer Seite ein Rücksei-
tenwandabschnitt 3 und ein Einsteckdeckel 4 an. Auf
der gegenüberliegenden Seite ist ein Stirnseitenwand-
abschnitt 12, ein erster Trägerabschnitt 20 und ein zwei-
ter Trägerabschnitt 21 angeordnet. An den beiden par-
allelen Schmalseiten folgt auf eine Aussenwand 18 zu-
erst ein Verbindungssteg 31, dann eine Innenwand 19
und zuletzt eine Klebelasche 30.
[0017] Der Rückseitenwandabschnitt 3 und der Stirn-
seitenwandabschnitt 12 sind mit den beiden Aussen-
wänden 18 über je einen Gelenkfalz 27 verbunden, der
beim Aufrichten der Seitenwandabschnitte nach innen
gefaltet wird. Im Bereich zwischen dem Stirnseiten-
wandabschnitt 12 und dem ersten Trägerabschnitt 20
ist eine Aufnahmeöffnung 5 ausgestanzt. Im ersten Trä-
gerabschnitt 20 ist mittels einer Sollbruchlinie 32 aus-
serdem noch ein Griffabschnitt 33 ausgespart, der aber
auch wie die Aufnahmeöffnung 5 ganz ausgestanzt wer-
den könnte.
[0018] Am Einsteckdeckel 4 ist eine Einsteckzunge 6
angelenkt. Auf diese folgt ein Sperrstreifen 7. Im Ge-
lenkbereich der Einsteckzunge 6 ist eine Entriegelungs-
öffnung 14 vorgesehen, die jedoch mit einem Garantie-
abschnitt 16 verschlossen ist.
[0019] Der erste Trägerabschnitt 20 ist mit Öffnungen
25 versehen, die jedoch ebenfalls über Perforationslini-
en mit einem Garantieabschnitt 26 verschlossen sind.
Durch diese Öffnungen kann später aus einer Blisterfo-
lie ein Verpackungsgut herausgedrückt werden, jedoch
erst nach dem Wegreissen der Garantieabschnitte 26.
[0020] Am zweiten Trägerabschnitt 21 sind ebenfalls
Öffnungen 24 ganz herausgestanzt, die etwas grösser
sind als die Öffnungen 25 und die spiegelbildlich zu letz-
teren angeordnet sind. Die Öffnungen 24 ermöglichen
später das Herausdrücken des Verpackungsguts aus
der Blisterfolie. An einer Längsseite des zweiten Träger-
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abschnitts 21 ist auch noch ein Stützwandabschnitt 15
angeordnet.
[0021] Wie in Figur 2 dargestellt, sind die beiden Kle-
belaschen 30 auf den Boden 2 geklebt, so dass sich par-
allelogrammartig aufrichtbare Hohlseitenwände 17 und
17' bilden. Am Einsteckdeckel 4 ist der Sperrstreifen 7
bereits zur Einsteckzunge 6 angewinkelt. Der zweite
Trägerabschnitt 21 wurde auf den ersten Trägerab-
schnitt 20 umgeklappt, wobei zwischen diesen beiden
Abschnitten eine Blisterfolie 22 eingeklebt wurde. In der
Blisterfolie ist Verpackungsgut 23 eingeschweisst, das
sich durch die freien Öffnungen 24 erstreckt. Der Stüt-
zwandabschnitt 15 ist etwa im rechten Winkel zum zwei-
ten Trägerabschnitt 21 angewinkelt. Wie dargestellt, er-
lauben die Gelenkfalze 27 ein ausklappen des Träger-
abschnittpaars 20, 21 in die Ebene des Bodens 2 bei
aufgerichteten Hohlseitenwänden 17, 17'.
[0022] Gemäss Figur 3 ist das Trägerabschnittpaar
20, 21 mit der Blisterfolie in die Verpackung eingeklappt,
so dass es auf den Stegen 31 (Figur 2) aufliegt. In dieser
Position kann die Aufnahmeöffnung 5 die Einsteckzun-
ge 6 mit dem abgewinkelten Sperrstreifen 7 aufnehmen,
wobei das Trägerabschnittpaar 20, 21 einen Zusatz-
wandabschnitt 11 bildet, in dem die Aufnahmeöffnung
angeordnet ist. Ein Randbereich dieser Öffnung bildet
dabei eine Sperrleiste 10. Der Stützwandabschnitt 15
verläuft etwas hinter dem Randbereich zurückversetzt
etwa parallel zum Stirnseitenwandabschnitt 12. Ersicht-
licherweise muss der Zusatzwandabschnitt 11 nicht
zwingend Bestandteil eines Trägerabschnitts für Blister-
folien oder dergleichen sein. Es würde auch ein Materi-
alstreifen genügen, der ausreichende Breite aufweist,
um eine stabile Sperrleiste 10 zu bilden.
[0023] Ist die Verpackung 1 gemäss Figur 3 einmal
verschlossen, lässt sie sich zerstörungsfrei nicht mehr
öffnen, bevor zuerst der Garantieabschnitt 16 und der
Griffabschnitt 33 entfernt wurden. Ein Zugriff zum Sperr-
mechanismus ist sonst nicht möglich. Anschliessend
kann der Einsteckdeckel beliebig oft geöffnet und ge-
schlossen werden, wobei zur Öffnung der Sperrstreifen
7 bewegt werden muss. Einzelheiten dazu sind aus Fi-
gur 4 ersichtlich.
[0024] Wie dargestellt bildet die Einsteckzunge 6 mit
dem Sperrstreifen 7 einen spitzen Winkel, dessen Spit-
ze 8 bei geschlossenem Einsteckdeckel 4 gegen den
Boden 2 gerichtet ist. Das freie Ende 9 des Sperrstrei-
fens 7 ist unter der Sperrleiste 10 eingerastet, wobei die
maximale Öffnungsbewegung durch den Stützwandab-
schnitt 15 begrenzt ist. Beim Einstecken durch die Auf-
nahmeöffnung 5 kann das freie Ende 9 jedoch federnd
gegen die Einsteckzunge 6 gepresst werden. Die Ent-
riegelungsöffnung 14 ist jetzt freigelegt, so dass bei-
spielsweise mit einem Fingernagel hinter das freie Ende
9 eingegriffen werden kann, um dieses gegen die Ein-
steckzunge 6 hin aus dem Bereich Sperrleiste 10 weg-
zudrücken.
[0025] Bei einem alternativen Ausführungsbeispiel ist
der Zuschnitt 28 gemäss Figur 5 im wesentlichen ähn-

lich aufgebaut, wie derjenige gemäss Figur 1. Nicht nur
die Einsteckzunge 6 und der Sperrstreifen 7, sondern
auch die Aufnahmeöffnung 5 haben jedoch eine andere
Konfiguration. So ist die Einsteckzunge 6 nicht an der
Aussenkante des Einsteckdeckels 4 angelenkt, son-
dern etwas zurückversetzt, wozu Einschnitte 35 erfor-
derlich sind. Die Entriegelungsöffnung 13 ist hier voll-
ständig in den Stirnseitenwandabschnitt 12 integriert.
Auch hier ist jedoch diese Öffnung mit einem Garantie-
abschnitt 16 verschlossen. Die Aufnahmeöffnung 5 er-
streckt sich ausschliesslich im ersten Trägerabschnitt
20, wobei sie als schmaler rechteckiger Schlitz ausge-
bildet ist. Der Ausschnitt 34 am zweiten Trägerabschnitt
21 korrespondiert nach dem Zusammenlegen der bei-
den Trägerabschnitte mit der Öffnung 5. Wie aus Figur
6 ersichtlich ist, wird der Sperrstreifen 7 hier gegen die
Aussenseite des Einsteckdeckels 4 hin umgebogen.
Das sandwichartige Einklemmen der Blisterfolie erfolgt
dagegen gleich wie beim vorhergehenden Ausfüh-
rungsbeispiel.
[0026] Wie in Figur 7 dargestellt, wird die Sperrleiste
10 durch einen Materialabschnitt gebildet, der zwischen
der Aufnahmeöffnung 5 und der Stirnseitenwand 12 ver-
bleibt.
[0027] Einzelheiten der Verriegelung der Verpackung
1 gemäss Figur 7 sind aus Figur 8 ersichtlich. Auch hier
ist die Entriegelungsöffnung 13 durch Entfernung des
Garantieabschnitts freigelegt. Das freie Ende 9 des
Sperrstreifens 7 ist hinter der Sperrleiste 10 eingerastet.
Zum Lösen der Verrastung muss beispielsweise mit ei-
nem Finger durch die Entriegelungsöffnung 13 hindurch
Druck auf den Sperrstreifen 7 ausgeübt werden, so dass
das freie Ende so weit zurückgeschoben wird, das es
durch die Aufnahmeöffnung 5 angehoben werden kann.
Auch bei diesem Ausführungsbeispiel könnte ein Stüt-
zwandabschnitt 15 angeordnet sein, der die Einsteck-
zunge 6 stabilisiert.
[0028] Ersichtlicherweise kann durch entsprechende
Materialwahl und Falzung der Sperrstreifen 7 im ge-
wünschten Winkel zur Einsteckzunge 6 eingestellt wer-
den. In bestimmten Fällen wäre es aber auch denkbar,
den Sperrstreifen im Bereich des spitzen Endes 8 zu
fixieren, beispielsweise durch Einbringen eines Kleb-
stoffpunktes oder durch Einkleben eines doppelseitig
klebenden Schaumstoffstreifens. Dadurch wäre eine
Federung der Sperrstreifens trotzdem gewährleistet,
ohne dass die Gefahr besteht, dass die Federkraft durch
zu häufige Benutzung erlahmt.

Patentansprüche

1. Verpackung (1), insbesondere Faltschachtel aus
Karton, mit einem Boden (2), einer aus einem oder
mehreren Abschnitten (3, 12, 17, 17') gebildeten
Seitenwand und einem an einem Rückseitenwand-
abschnitt (3) angelenkten Einsteckdeckel (4) mit
wenigstens einer Einsteckzunge (6), die zum Ver-
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schliessen der Verpackung in eine Aufnahmeöff-
nung (5) einsteckbar ist, dadurch gekennzeich-
net, dass zur Kindersicherung der Verpackung die
Einsteckzunge (6) mit einem Sperrmittel (7) verse-
hen ist, das bei ganz in die Aufnahmeöffnung (5)
eingesteckter Einsteckzunge (6) in einer Sperrstel-
lung einrastbar ist, in welcher der Einsteckdeckel
(4) nicht aufschwenkbar ist, wobei die Verrastung
nur durch gezielte Krafteinwirkung am Sperrmittel
(7) lösbar ist.

2. Verpackung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Sperrmittel ein an der Einsteck-
zunge (6) angeordneter Sperrstreifen (7) ist, der mit
der Einsteckzunge (6) im Querschnitt ein V-förmi-
ges Federelement bildet, wobei dessen Spitze (8)
gegen den Boden (4) gerichtet ist und dessen fe-
derndes freies Ende (9) hinter einer Sperrleiste (10)
einrastbar ist.

3. Verpackung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Aufnahmeöffnung (5) in einem
Zusatzwandabschnitt (11) angeordnet ist, der mit
einem Stirnwandabschnitt (12) verbunden ist und
der bei geschlossener Verpackung parallel zum Bo-
den verläuft, wobei die Sperrleiste (10) durch einen
Randbereich der Aufnahmeöffnung (5) im Zusatz-
wandabschnitt gebildet wird.

4. Verpackung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Sperrstreifen (7) dem Stirnsei-
tenwandabschnitt (12) zugewandt ist und dass im
Stirnseitenwandabschnitt eine Entriegelungsöff-
nung (13) angeordnet ist, durch welche zum Lösen
der Verrastung eine Kraft auf den Sperrstreifen (7)
ausübbar ist.

5. Verpackung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Sperrstreifen (7) dem Stirnsei-
tenwandabschnitt (12) abgewandt ist und dass im
Einsteckdeckel (4) eine Entriegelungsöffnung (14)
angeordnet ist, durch welche zum Lösen der Verra-
stung eine Kraft auf den Sperrstreifen ausübbar ist.

6. Verpackung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der maximale Öffnungswinkel des
Sperrstreifens (7) in der Sperrstellung durch einen
Stützwandabschnitt (15) begrenzt ist, der am Zu-
satzwandabschnitt (11) angeordnet ist und der etwa
parallel zum Stirnseitenwandabschnitt (12) verlau-
fend neben der Sperrleiste (10) angeordnet ist.

7. Verpackung nach einem der Ansprüche 4 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass vor dem erstmaligen
Öffnen der Verpackung die Entriegelungsöffnung
(5) zur Gewährleistung einer Garantiefunktion mit
einem ausbrechbaren Garantieabschnitt (16) ver-
schlossen ist.

8. Verpackung nach einem der Ansprüche 3 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Zusatzwandab-
schnitt (11) als ausklappbarer Trägerabschnitt (20,
21) ausgebildet ist, an dem ein Verpackungsgut un-
verlierbar gehalten ist.

9. Verpackung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Trägerabschnitt (20, 21) eine
Blisterfolie (22) mit eingeschweisstem Verpak-
kungsgut (23) trägt und dass er Öffnungen (25) auf-
weist, durch welche das Verpackungsgut aus der
Blisterfolie drückbar ist.

10. Verpackung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Trägerabschnitt (20, 21) dop-
pellagig ausgebildet ist und dass die Blisterfolie (22)
zwischen den beiden Lagen gehalten ist.

11. Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass sie etwa quader-
förmig ausgebildet ist und dass sie zwei im rechten
Winkel zum Rückseitenwandabschnitt (3) verlau-
fende Hohlseitenwände (17, 17') mit je einer Aus-
senwand (18) und einer Innenwand (19) aufweist,
welche parallelogrammartig aus der Ebene des Bo-
dens (2) aufrichtbar sind.

12. Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass sie aus einem ein-
zigen Zuschnitt (28) gefertigt ist.

13. Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass die Seitenwand
vier ausklappbare Seitenwandabschnitte (3, 12, 17,
17') aufweist, die an den aneinander stossenden
Enden über je einen Gelenkfalz verbunden sind.
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